
Einleitung

Extremistische und menschenverachtende Einstellun-
gen sind in der Allgemeinbevölkerung verbreitet und 
stellen unsere Gesellschaft vor große Herausforde-

rungen. Auch Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen sind 
mit extremistischen Haltungen im Rahmen der Krankenbe-
handlung konfrontiert. In diesem Zusammenhang öffnen 
sich weitreichende Aufgabenfelder für Fachkräfte aus Psy-
chiatrie und Psychotherapie. Diese umfassen sowohl eine 
Sensibilisierung für Frühwarnzeichen einer Radikalisierung 
und den Umgang damit in der Therapie als auch die Frage 
nach spezifischen Kompetenzen und Kenntnissen dahinge-
hend, welche auslösenden und begleitenden psychischen 
Belastungen im Zusammenhang mit einer Radikalisierung 
stehen oder welche daraus folgenden Belastungen und psy-
chischen Erkrankungen zu erwarten sind (Allroggen, 2020). 
Insbesondere bei Menschen, die sich vor dem Hintergrund 
einer psychischen Vulnerabilität ideologischen Themen zu-
gewandt haben und möglicherweise erste Zweifel spüren, 
benötigen häufig auch die Unterstützung von Heilberufen 
bei der Distanzierung hinsichtlich dieser Themen (Sischka, 
2020; Bialluch et al., 2023). Nicht selten suchen Betroffe-
ne oder Angehörige mit psychischen Problemen dabei zu-
nächst auf den Themenbereich des Extremismus speziali-
sierte Fachberatungsstellen oder Ausstiegsprogramme auf. 
In solchen Fällen wäre idealtypisch eine vielschichtige multi-
professionelle Zusammenarbeit erforderlich, wenn dort der 
Verdacht auf einen psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Hilfebedarf entsteht (Sischka, 2023).1 Daneben gewinnt die 
Früherkennung von möglichen Tatabsichten im therapeuti-
schen Setting an Bedeutung.

Dieser Artikel kann die verschiedenen Aspekte im Zusam-
menhang mit Patient*innen mit extremistischer Einstellung 

aufgrund ihrer Komplexität lediglich anschneiden. Der Beitrag 
soll zudem als ein Denkanstoß für die ärztliche und psycho-
therapeutische Praxis eingeordnet werden, da an einigen an-
gemerkten Stellen eine gesicherte Evidenz fehlt.

Definition zu Extremismus

Um zu vermeiden, dass per se Einstellungen, die von der 
Meinung der gesellschaftlichen Mitte abweichen, als extre-
mistisch eingeordnet werden, wird in der Extremismusfor-
schung auf eine Definition zurückgegriffen, die unter einer 
extremistischen Einstellung ideologische, religiöse oder 
auch politische Ansichten versteht, bei denen einzelnen 
Personengruppen zentrale Menschenrechte abgesprochen 
und/oder die zentralen Prinzipien der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung abgelehnt werden (vgl. auch die Defi-
nition von Kemmesies, 2020 ). Beispiele für extremistische 
Phänomenbereiche sind der sogenannte Rechts- und Links-
extremismus, der islamistisch begründete Extremismus so-
wie neuere Strömungen wie die sogenannte „Querdenker“-
Bewegung, die Selbstverwalter und Reichsbürger. Diesen 
Gruppierungen ist gemeinsam, dass sie Bestrebungen tei-
len, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
und den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gerichtet sind (Bundesministerium des Innern und 
für Heimat, 2023).
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1 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie ausführliche bibliogra-
phische Angaben am Ende des Artikels, das vollständige Literaturverzeichnis 
auf der Homepage der Zeitschrift unter www.psychotherapeutenjournal.de.
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Prävalenz psychischer Störungen im 
Zusammenhang mit Radikalisierung  
und Störungsbilder psychischer  
Erkrankungen
Mögliche Zusammenhänge zwischen psychischen Störungen 
und der Hinwendung zu extremistischen Ideologien sind in den 
letzten Jahren zunehmend in den Fokus wissenschaftlichen In-
teresses gerückt, wobei lediglich einzelne systematische Über-
sichtsarbeiten vorliegen. In einer Forschungsarbeit, in der 56 
Studien auswertet wurden, kommen die Autor*innen zu dem 
Schluss, dass sich Menschen mit einer extremistischen Ein-
stellung hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit nicht signi-
fikant von der Allgemeinbevölkerung unterscheiden (Gill et al., 
2021). Eine weitere Studie fand bei den untersuchten Fällen, in 
denen es zu einer Gewaltanwendung kam, psychische Störun-
gen vor allem bei allein agierenden Täter*innen (sogenannte 
„lone actors“) im Unterschied zu Gewalttäter*innen in Grup-
pen, die eine geringere Erkrankungsrate aufwiesen (Sarma 
et al., 2022). Welche der Störungsbilder psychischer Erkran-
kungen dabei besonders hervortreten bzw. welche Effekte auf 
Radikalisierungsprozesse haben, 
ist bisher kaum systematisch un-
tersucht worden und je nachdem, 
ob es sich um extremistische Ein-
stellungen oder extremistisches 
Verhalten handelt, variieren die 
Befunde.

Bei den Störungsbildern im Zusammenhang mit den „lone ac-
tors“ lagen beispielsweise Erkrankungen aus dem schizophre-
nen Formenkreis sowie den Autismus-Spektrum-Störungen 
etwas häufiger vor als in der Allgemeinbevölkerung (Corner 
et al., 2016; Misiak et al., 2019). Andere Autor*innen wieder-
um berichten vom Auftreten von depressiven Symptomen, Su-
izidalität, Substanzmissbrauch oder auch von Angststörungen 
(Bhui et al., 2014; Morris & Meloy, 2020). Ferner wurden ne-
ben einer hohen Prävalenz von pathologischen Persönlichkeits-
merkmalen entwicklungsbedingte Faktoren, wie das Vorliegen 
adverser Kindheitserfahrungen, erfasst (Trimbur et al., 2021).

Eine Limitation hinsichtlich dieser Befunde besteht in den 
meisten Fällen darin, dass in den Untersuchungen keine gesi-
cherten Diagnosen psychischer Störungen berichtet werden, 
viele der vorliegenden Studien methodische und konzeptio-
nelle Schwächen aufweisen, retrospektiv angelegt sind und 
auf kleinen Stichprobengrößen aufbauen (Campelo et al., 
2018; Sarma et al., 2022). Psychische Störungen als Erklä-
rung für extremistische Einstellungen und Ansichten zu be-
trachten, greift demnach zu kurz.

Erklärungsansätze für Radikalisierung

Die Rolle individueller psychischer Gesundheit im Kontext ei-
ner Radikalisierung sollte ergo nicht derart überinterpretiert 

werden, dass bestimmte Störungsbilder oder subklinische 
Problematiken eine Radikalisierung umfassend erklären. Al-
lerdings können bestimmte Störungsbilder psychischer Er-
krankungen im Zusammenhang mit anderen Faktoren (z. B. 
mit sozialen Dynamiken extremistischer Gruppen) gleichwohl 
einen entstehenden Radikalisierungsprozess oder dessen 
Verlauf begünstigen. Wichtig für die therapeutische Arbeit ist 
es, das Zusammenspiel verschiedener Aspekte im Einzelfall 
zu betrachten und hieraus ein individuelles Störungsmodell 
abzuleiten.

Hierbei können etablierte allgemeine Modelle zur Radikali-
sierung helfen, die entwicklungspsychologischen Aspekte  
(Beelmann, 2019) sowie das Zusammenspiel komplexer Fak-
toren unter Berücksichtigung des Übergangs von gedankli-
cher Radikalisierung zur Tat beschreiben (McCauley & Mos-
kalenko, 2017; Pfundmair et al., 2022).

Auch wenn die übergreifende Evidenz zu den Ursachen und 
Hintergründen für eine Radikalisierung unter dem Aspekt der 
Gesundheit lückenhaft ist, lässt sich festhalten, dass eine in-
dividuelle psychische Vulnerabilität generell Einfluss auf das 

eigene „Weltbild“ und die Ausbildung von Einstellungen ha-
ben kann und sich extremistische Haltungen wiederum auch 
ausbilden können, um mit der eigenen psychischen Vulnerabi-
lität im Alltag besser zurecht zu kommen im Sinne eines dys-
funktionalen Bewältigungsversuchs (Bubolz & Simi, 2019).

Extremistische Einstellung in der  
Krankenbehandlung
In einer deutschlandweiten Befragung im Jahr 2022 zeigte 
sich, dass Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen mit ex-
tremistischen Einstellungen von Patient*innen im Rahmen 
der Krankenbehandlung konfrontiert sind. Die Befragten er-
hielten dabei den Hinweis auf die bereits erwähnte Defini-
tion (Kemmesies, 2020) für eine Eingrenzung des Untersu-
chungsgegenstands auf beispielweise menschenverachten-
de Äußerungen und eine Ablehnung der Demokratie. Über 
die Hälfte (58 Prozent) der insgesamt 364 in Kliniken oder in 
(eigenen) Praxen tätigen Befragten bestätigten wenigstens 
einmal schon Berührungspunkte mit solchen Äußerungen 
von Patient*innen gehabt zu haben und ordneten diese ei-
nem Phänomenbereich zu (weitere Befunde zur Studie in Rau 
et al. 2023a, b, c). Bei der Frage, ob Behandelnde solchen 
Patient*innen einen Therapie- und Behandlungsplatz gene-
rell anbieten würden oder nach einer erfolgten Behandlung 
erneut solche Patient*innen behandeln würden, gaben rund 

        Bestimmte psychische Störungsbilder können in Verbindung mit 
anderen Faktoren eine Radikalisierung begünstigen, diese aber nicht 
umfassend erklären.
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40 Prozent an, dass sie dies eher ablehnen würden. Die Grün-
de hierfür wurden zwar nicht erfragt, jedoch spielt sicherlich 
eine Rolle, dass ein Großteil der Befragten (80 Prozent) anga-
ben, sich zu wenig gut vorbereitet zu fühlen auf mögliche Be-
handlungssituationen und einen großen Fortbildungsbedarf 
im Umgang mit dem Thema in der Krankenbehandlung se-
hen (Rau et al. 2023a). Fachberatungsstellen für Intervention 
und Prävention im Bereich Extremismus, die Personen mit 
extremistischer Einstellung und ihre Angehörigen beraten, 
weisen ferner darauf hin, dass sie bei einem großen Teil ihrer 
Patient*innen psychische Auffälligkeiten wahrnehmen, häu-
fig aber keinen Therapieplatz für diese finden (Sischka, 2023; 
Vogel, 2021; Dittmar et al., 2023).

Rolle von Heilberufen im Zusammen-
hang mit extremistischen Einstellungen
Eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung, die 
Menschen auch die Möglichkeit bietet, herauszuarbeiten, 
welche Funktionen extremistische Einstellungen in ihrem Le-
ben erfüllen und welche alternativen Strategien zur Erfüllung 
von Bedürfnissen möglich wären, kann hilfreich sein, um von 
extremistischen Gruppierungen und von den dysfunktionalen 
Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit einer Radi-
kalisierung Abstand zu gewinnen und alternative Strategien 
zur Lebensbewältigung zu erlernen. Dies gelingt vor allem 
dann, wenn Patient*innen aufgrund eines inneren Leidens-
drucks motiviert sind, bisherige Bewältigungsstrategien zu 
hinterfragen und neue Verhaltensweisen sowie Denkmuster 
zu erlernen. Angehörige, wie Familienmitglieder und/oder 
Freund*innen, von Menschen mit extremistischer Einstellung 
können hingegen von einer psychotherapeutischen oder ärzt-
lichen Behandlung profitieren, indem sie beispielwiese selbst 
mehr Distanz zu den belastenden Ereignissen gewinnen, 
mögliche Schuld- und Verantwortungsgefühle reflektieren so-
wie erarbeiten, wie sie sich selbst besser abgrenzen können.

Bei einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit extremisti-
schen Inhalten und Ansichten ist es essenziell, dass der Fokus 
hierbei auf der Relevanz für die Gesundheit der Patient*innen 
liegt. So kann zum Beispiel der mögliche Stellenwert dieser 
Ansichten im jeweiligen Störungsmodell im Zusammenhang 
mit den (psychischen) Störungen erarbeitet und reflektiert 
werden.

Diskussionen über ideologische oder politische Inhalte und 
Ansichten sind dabei in der Regel nicht gefragt. Sie sollten 
auch nicht Bestandteil einer ärztlichen oder psychothera-
peutischen Behandlung sein. Entlastung und Stabilisierung 
können jedoch auch ohne eine tiefergehende Auseinander-
setzung mit den ideologischen Inhalten Distanzierungspro-
zesse entweder unmittelbar oder durch die Gesundung von 
Patient*innen perspektivisch unterstützen.

Eine meist schrittweise Annäherung von Patient*innen ist 
dabei auf Ebene der therapeutischen Beziehung bedeutsam, 

um eine gute Basis für die Kommunikation und die Entwick-
lung von Vertrauen zu schaffen. Die aktive Verdeutlichung der 
Prinzipien dieser therapeutischen Beziehung, z. B. im Sinne 
der Basisvariablen Empathie, Kongruenz und Authentizität 
von Rogers (Rogers, 2012), kann dieser Patient*innengruppe 
ein Modell und Angebot im Sinne eines andere Menschen 
akzeptierenden Wertesystems bieten. Die Offenheit für die 
Themen und Meinungen von Patient*innen beizubehalten 
und im therapeutischen Prozess zugewandt zu bleiben, kann 
allerdings auch eine große Herausforderung darstellen. An 
dieser Stelle werden inter- und supervisorische Angebote 
empfohlen, um die Behandlungssituationen zu reflektieren.

Eine besondere Herausforderung ist es zudem, wenn 
es unmittelbar erforderlich ist, dass Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen im Rahmen der Behandlung Stellung 
zu extremistischen Ansichten beziehen, denn dies tangiert 
die therapeutische Abstinenz. Eine solche Situation kann 
beispielweise entstehen, wenn Patient*innen im stationären 
oder ambulanten Gruppensetting explizit extremistische An-
sichten unter Patient*innen verbreiten oder aktuelle politische 
Entwicklungen aufgreifen und diskutieren wollen. Da es hier 
unterschiedliche Meinungen dazu geben kann, wie mit einer 
solchen Situation im beruflichen Alltag umgegangen werden 
sollte, wird an dieser Stelle nochmals betont, dass folgende 
Überlegungen als Denkanstoß und praktische Empfehlungen 
gedacht sind:

 � Behandelnde sollten sich nur dann zu den Werteprinzipi-
en und ideologischen Vorstellungen der Patient*innen äu-
ßern, wenn es einer Korrektur der Ansichten im Rahmen 
der Therapie oder Behandlung aus gesundheitlichen Grün-
den bedarf oder strafrechtlich relevante Aspekte einen Ein-
griff erfordern.

 � Gefährdungsmomente sollten unter Berücksichtigung des 
besonderen Risikopotenzials mitbedacht und ernst ge-
nommen werden, sobald psychische Störungen und radi-
kale Einstellungen sowie eine Tatgeneigtheit zusammen-
kommen.

 � Im Gruppenkontext sollten sich Behandelnde des Einflus-
ses von Patient*innen aufeinander bewusst sein und ei-
ne eindeutige Grenze bei missionarischem Verhalten oder 
menschenverachtenden Äußerungen setzen.

 � Sofern psychische Störungen als Risikofaktor für die extre-
mistische Einstellung identifiziert werden, können im Rah-
men der Behandlung erlernte Kompetenzen im Umgang 
mit der Erkrankung Impulse für ein Hinterfragen und Auf-
brechen bisheriger „Glaubenssätze“ sein.

 � Ein therapeutisches Vertrauensverhältnis kann generell 
ein wichtiges Bindeglied in Richtung weiterer Hilfestellung 
bei einer Auseinandersetzung mit Weltbildern, politischen 
Themen und auch mit extremistischen Ansichten sein. 
Dies zeigt die große Verantwortung, die Angehörige von 
Heilberufen in diesem Zusammenhang hinsichtlich einer 
Vernetzung mit entsprechenden Anlaufstellen tragen. Auf 
Hilfeangebote hinzuweisen, ist dabei in allen Bereichen 
des Gesundheitssystems gut möglich und kann unter an-
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derem beispielsweise auch ein Beitrag in einer allgemein-
medizinischen Praxis sein.

 � Vor allem, wenn sich Patient*innen von extremistischen 
Ansichten distanzieren möchten, können Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen bei den häufig psychisch belasten-
den Ausstiegsprozessen durch Maßnahmen im Rahmen 
der Krankenbehandlung „begleiten“. Auch Angehörige 
können stark psychisch belastet sein und an den Folgen 
einer Radikalisierung eines Familienmitglieds leiden und 
therapeutische Hilfe benötigen. Durch die Behandlung 
von Belastungssymptomen können unter anderem auch 
erst die Voraussetzungen für einen Ausstiegsprozess bei 
radikalisierten Menschen geschaffen werden und Ange-
hörige können soweit psychisch stabilisiert werden, dass 
sie (wieder) eine funktionale Beziehung zu radikalisierten 
Familienmitgliedern aufnehmen können. Entscheidend da-
bei ist, dass die Herkunftsfamilie oft einen wesentlichen 
Einfluss auf Distanzierungsprozesse von Menschen haben 
kann.

 � Wenn Patient*innen dafür offen sind und sowohl ein 
psychischer Leidensdruck wie auch ein extremistischer 
Sachverhalt vorliegen, kann auch eine gemeinsame Fall-
arbeit von Ärzt*innen bzw. Psychotherapeut*innen mit 
Fachberatungsstellen zur Extremismusprävention oder 
mit sogenannten Ausstiegsprogrammen stattfinden, 
die in jedem Bundesland in Deutschland etabliert sind 
und auch Angehörigen offenstehen. In diesen Fällen ist 
zu empfehlen, dass Fachkräfte sich untereinander be-
züglich der Hilfestellungen gut abstimmen, denn auch 
Fachberatungsstellen helfen ihren Patient*innen dabei, 
Verhaltensweisen zu reflektieren und neue Strategien zur 
Lebensbewältigung zu erlernen. Darüber hinaus haben 
sie explizit den Auftrag, an einer Werteorientierung mit 
Patient*innen zu arbeiten, die auf den Grundelementen 
einer demokratieorientierten Beratung basiert (Dittmar 
et al., 2023; Dittmar, 2023). Auch Fachkräfte aus Heilbe-
rufen selbst können von diesen Anlaufstellen profitieren, 
da diese über ausgewiesene Expertise und langjährige 
Erfahrungen im Themenfeld verfügen.

 � Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen, die Patient*innen 
mit extremistischer Einstellung behandeln, können dazu 
beitragen, dass die Gefahr für eine unmittelbare Selbst- 
oder Fremdgefährdung reduziert bzw. vermieden wird, in-
dem sie das Risiko für Gefährdungen vor dem Hintergrund 
der (psychischen) Störungen wie auch auf Basis ihrer fach-
lichen Einschätzung und diagnostischen Möglichkeiten be-
trachten, was ein Alleinstellungsmerkmal von Fachkräften 
aus dem Gesundheitsbereich in der Zusammenarbeit mit 
den Sicherheitsbehörden bei entsprechender Selbst- und 
Fremdgefährdung sein kann. Auch in diesem Fall kann die 
Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen sinnvoll sein, 
da sie sich ebenfalls mit dem Thema Gefährlichkeit, bei-
spielsweise ausgehend von extremistischen Gruppierun-
gen, beschäftigen.

 � Weist eine Person extremistische Einstellungen auf oder 
hat sie Straftaten verübt, ohne dass eine psychische Er-
krankung vorliegt, ist grundsätzlich keine Indikation für 

eine ärztliche Behandlung oder Psychotherapie gegeben. 
In diesen Fällen können Hilfestellungen anderer Berufs-
gruppen besonders relevant sein, beispielsweise vonsei-
ten der bereits genannten Fachberatungsstellen oder der 
Sicherheitsbehörden, wenn es sich um Sicherheitsrisiken 
handelt. Dabei ist eine eindeutige Grenze hinsichtlich der 
Zuständigkeiten des Gesundheitsbereichs zu ziehen und 
eindeutig von diesem zu kommunizieren.

Neben alledem sollten, wie bereits erwähnt, auch Grenzen 
hinsichtlich zulässiger Äußerungen bzw. des Verhaltens ge-
genüber Patient*innen gesetzt werden, beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem erwähnten Gruppensetting. Diese 
Grenzen sind bei einer möglichen akuten Gefährdung Drit-
ter – z. B. wenn eine extremistische Gewalttat angekündigt 
wird – oder für Behandelnde selbst – wenn eine Drohung 
ausgesprochen wird – oft eindeutig, aber auf der Ebene von 
kommunizierten Einstellungen und/oder bei möglicherweise 
subtilen und weniger eindeutigen ideologisch gefärbten Äu-
ßerungen schwieriger einzuschätzen.

Während Ängste hinsichtlich der Exploration und Einschät-
zung von Suizidalität in der psychotherapeutischen Behand-
lung durch Professionalisierung über die letzten Jahrzehn-
te deutlich weniger geworden sind (Conrad et al., 2021), 
scheint die Auseinandersetzung mit Tatankündigungen 
und die Gefährdungseinschätzung bei Fachkräften durch-
aus Unsicherheiten zu wecken. In der bereits zitierten Stu-
die des Universitätsklinikum Ulm gaben rund 50 Prozent  
(N = 104) der Ärzt*innnen und Psychotherapeut*innen an, 
mit Gefährdungssituationen für Dritte konfrontiert gewe-
sen zu sein, wenn Patient*innen mit einer vermuteten ex-
tremistischen Einstellung behandelt wurden. Rund 55 Pro-
zent (N = 57) fühlten sich dabei („eher“ oder „sehr“) unsi-
cher, wie sie in diesen Situationen reagieren und vorgehen 
sollten (Rau et al., 2023b). Zur Einschätzung von Gefähr-
dungsrisiken im Zusammenhang mit Extremismus liegen 
sogenannte Risk Assessment Tools vor, die bei der struk-
turierten Erfassung von u. a. charakteristischen Merkma-
len im Verhalten und in der Kommunikation helfen sollen. 
Für deren Anwendung sind Qualifizierungen nötig. Auf eine 
Auswahl von Tools wird an dieser Stelle lediglich verwie-
sen (u. a. „VERA-2R“, Pressman et al., 2016; „TRAP-18“, 
Meloy, 2017; „DyRiAS“, Dynamische Risiko Analyse Sys-
teme, o. J.).

Übergeordnet wichtig bleibt eine Differenzierung zwischen 
extremistischen Einstellungen und solchen, die lediglich nicht 
denjenigen der politischen Mitte entsprechen. Hier kann ein 
Rückgriff auf die bereits aufgeführte Definition aus der Ext-
remismusforschung hilfreich sein (Kemmesies, 2020). Denn 
von der jeweiligen politischen Mitte abweichende Ansichten 
können generell auch wichtige Denkanstöße für gesellschaft-
liche Entwicklungen bedeuten und diese anstoßen. Daher 
muss jeweils gut abgewogen werden, wann die Grenze der 
freien Meinungsäußerung erreicht ist.
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Zusammenfassung

Eine extremistische Einstellung ist nicht generell mit einer 
psychischen Störung verbunden. Daher sollte jeweils indivi-
duell geprüft werden, inwiefern ein Zusammenhang besteht. 
Dies impliziert bereits, dass die Krankenbehandlung von 
Patient*innen mit extremistischer Einstellung ausdrücklich 
nicht auf die Veränderung der extremistischen Einstellung ab-
zielen kann, sondern auf die Behandlung einer vorliegenden 
psychischen Störung. Mögliche Zusammenhänge zeigen sich 
in der Praxis vielfältig. Sie sind allerdings noch wenig syste-
matisch untersucht. Berücksichtigt man zudem, dass eine 
psychische Störung in der Regel einen Radikalisierungspro-
zess nicht hinreichend begründet, diesen aber beeinflussen 
oder auch als Folge auftreten kann, möchten wir nochmals 
darauf hinweisen, dass alleine durch die Behandlung einer 
psychischen Störung nicht zwingend eine Distanzierung von 
extremistischen Einstellungen erreicht werden kann. Um-
so wichtiger ist es, dass es deutschlandweit spezialisierte 
Fachberatungsstellen und Ausstiegsprogramme gibt, die 
sich mit der Komplexität von Ausstiegsprozessen befassen 
und Menschen, die aus dem extremistischen Milieu aus-
steigen möchten oder Zweifel hinsichtlich ihrer Einstellung 
hegen, umfassend begleiten. Ebenso können diese Anlauf-
stellen mit ihrem spezifischen Fachwissen Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen bei Fragen zu den Hintergründen 
zu Extremismus unterstützen und durch ihren Kontakt mit 

Patient*innen und ihren Angehörigen eine wichtige Brücke 
in das Gesundheitswesen schlagen, wenn diese psychische 
Auffälligkeiten zeigen. Für eine Art der multiprofessionellen 
Zusammenarbeit gibt es hierzu auch erste erfolgreiche Ko-
operationen von Fachberatungsstellen mit dem Gesund-
heitswesen (vgl. die Projekte NEXUS; TRIAS Berlin, 2023). 
Zuletzt soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass in 
denjenigen Fällen, in denen potenzielle Gewaltneigungen bei 
Patient*innen bestehen, diese sorgfältig zu prüfen sind, was 
Kenntnisse in den Bereichen der Risikoeinschätzung in der 
alltäglichen Berufspraxis und damit verbundene Maßnahmen 
in der Krankenbehandlung erforderlich macht.

Fortbildung

Das Projekt „Aktivierung von Angehörigen von Heilberufen 
für das Thema Extremismusprävention durch Qualifizierung 
und Vernetzung“, das vom Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) gefördert wird, befasst sich damit, wie 
Angehörige von Heilberufen besser in die gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe der Extremismusprävention eingebun-
den werden können.

Das Forschungsteam des Universitätsklinikums Ulm bietet 
dazu eine kostenfreie E-Learning-Fortbildung speziell für 
Fachkräfte aus Heilberufen an. Informationen zur Fortbildung 
sowie Informationen zu verschiedenen Projekten im Kontext 
von Extremismusprävention können abgerufen werden unter: 
https://heilberufe-extremismus.elearning-gewaltschutz.de.
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        Extremistische Einstellungen an sich stellen grundsätzlich  
keine Indikation für eine ärztliche Behandlung oder Psychotherapie 
dar.
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